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Musterdepot Abonnements-Vereinbarung

Die nachfolgende Vereinbarung gilt zwischen
SWISSINVEST

und
Kundin/Kunde:

Name, Vorname Tel. tagsüber

Beruf Geburtsdatum Tel. abends

Strasse Fax

PLZ, Ort Email

Vereinbarungsgegenstand:
Zur Verfügungstellung von Information via Email und Internet um das von SWISSINVEST geführte
Musterdepot nachzuvollziehen. Das Depot wird als Aktiendepot geführt. Der Aktienanteil kann dabei
von 0 % bis 100 % variieren, abhängig von der jeweiligen Trendeinschätzung für die Entwicklung der
Börsen. Dem Kunde ist bewusst, dass bei einem hohen Aktienanteil (50 % bis 100 %) neben einem
hohen Gewinnpotential auch ein hohes Verlustrisiko besteht. Überraschende Einbrüche an den
Aktienmärkten innerhalb eines kurzen Zeitraumes sind möglich. Durch unsere Erfahrung, haben Sie
zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir einen solchen Rückgang vorher erkennen, ein Restrisiko
möchten wir hier aber ausdrücklich festhalten.

Je nach Börsensituation werden wir auch Obligationen (Anleihen) in das Musterdepot aufnehmen.

Beim Handel mit Optionen beträgt das Verlustrisiko 100 %. Es ist vorgesehen das Musterdepot nur
mit einem kleinen Anteil an Optionen zu bestücken.

Alle genannten Anlagen sind auch mit einem Kursschwankungsrisiko der einzelnen Währungen
verbunden. Wenn wir ausländische Aktien z. Bsp. in Zürich oder Frankfurt in CHF oder EURO kaufen,
so ist der Kurswert dieser Aktien noch zusätzlich von der Währungsentwicklung des jeweiligen Landes
abhängig.

Haftungsausschluss:
Die Firma SWISSINVEST handelt und informiert nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist jedoch
jegliche Haftung gegenüber Verlusten ausgeschlossen. Der Kunde hat die oben erläuterten Risiken in
Bezug auf Wertschriftengeschäfte verstanden und akzeptiert. SWISSINVEST haftet nicht für
jedwelche technische Störungen, die im Zusammenhang mit elektronischen
Benachrichtigungssystemen (Email, Internet) auftreten könnten.

Abonnementsgebühr:
Das Abonnement des Musterdepots kostet Fr. 990,-- pro Halbjahr. Die Laufzeit des Abonnements
beträgt mindestens ein halbes Jahr. Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein halbes Jahr,
wenn es nicht vier Wochen vor Ablauf gekündigt wird. Die Rechnungsstellung erfolgt im voraus. Das
Abonnement erlangt Gültigkeit mit Eingang der Zahlung.

Rücktrittsrecht:
Der Kunde hat ein Rücktrittsrecht bei Neuabschluss der Abonnementsvereinbarung. Erfolgt nach
Ablauf von 10 Arbeitstagen, beginnend ab Erhalt der ersten Aktienempfehlung, eine schriftliche
Kündigung, so erhält der Kunde seinen eingezahlten Abonnementsbeitrag, abzüglich einer
Aufwandsentschädigung von Fr. 100,--, zurück erstattet.

Vertraulichkeit:
SWISSINVEST und der Kunde verpflichten sich mit der Vereinbarungsunterzeichnung zur
umfassenden Geheimhaltung. Diese gilt auch nach Beendigung des Auftrages weiter. Die Weitergabe
von Informationen an Dritte ist untersagt.

Ort und Datum: Ort und Datum:

............................................................... ......................................................................................
Unterschrift des Kunden SWISSINVEST, K. Haidorfer


